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99096 Erfurt Damaschkestraße 25 Tel.: 0361/3 454152 Fax: 0361/ 2 629833

Notdienstvereinbarung

zwischen

dem Universitätsklinikum Jena, vertreten durch den Ärztlichen Direktor, Herrn Prof. Dr. Höffken, und den Kaufmännischen Direktor, Herrn Kruse

einerseits

und

dem Marburger Bund – Landesverband Thüringen, Damaschkestraße 25, 99096 Erfurt, vertreten durch die Geschäftsführerin, Frau Boldt

andererseits

wird aus Anlass des geplanten Streiks des Marburger Bundes ab 12.06.2006 zur Verhinderung von eventuellen Schäden folgende Vereinbarung über die Einrichtung eines Notdienstes getroffen:

§1

Diese Regelung gilt für alle Ärztinnen und Ärzte sowie für alle akademischen Mitarbeiter in Ärztinnen und Ärzten vergleichbarer Stellung des Universitätsklinikums in Jena. Sie gilt nicht für Beamte. Sie tritt außer Kraft, wenn die Arbeit nach Beendigung des Streiks wieder aufgenommen wird.

§2

Zweck dieser Vereinbarung über die notwendige Mindestbesetzung (nachfolgend Notdienst genannt) ist die Sicherstellung der für die Bevölkerung erforderlichen ärztlichen Dienstleistungen in der Krankenversorgung, soweit Untersuchungen und Behandlungen keinen Aufschub dulden.

§3

Der Marburger Bund verpflichtet sich, folgende Betriebseinheiten bzw. Dienste von Streikmaßnahmen auszunehmen:

· alle Intensiv- und Wachstationen des Universitätsklinikums Jena sowie die KMTs und die Zentrale Notaufnahme;

· 5 OP-Säle am Standort Lobeda sowie 2 OP-Säle und den Kreissaal am Standort Bachstraße;

· diejenigen Ambulanzen und sonstige Funktionsbereiche, deren Betrieb ausschließlich zur Versorgung solcher Patienten aufgenommen wird, deren Untersuchung und Behandlung als Notfälle keinen Aufschub duldet. 

· die zentralen medizinischen Infrastruktureinheiten (z.B. Labor, Röntgen) in dem Umfang, der für die Versorgung vorhandener stationärer und notfallmäßig aufgenommener Patienten unaufschiebbar ist;

· die grundsätzliche Wochenendbesetzung in allen sonstigen Stationen und Einrichtungen, die direkt oder indirekt der Versorgung von Patienten dienen;

§4

Sofern und soweit sich Mitarbeiter nicht am Streik beteiligen, werden diese – soweit fachlich möglich – zunächst zur Aufrechterhaltung der beschriebenen Mindestfunktionen eingesetzt. Darüber hinaus erforderliche Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung dieser Mindestfunktionen werden vom Marburger Bund vom Streik freigestellt.

§5

Durch diese Vereinbarung wird das Recht aller arbeitswilligen Ärztinnen und Ärzte auf ungehinderten Zugang zur Klinik nicht berührt.

§6

Die Vertragsparteien stellen sicher, dass Beschäftigte des Universitätsklinikums Jena und vergleichbare Landesbeschäftigte am Universitätsklinikum Jena keine Nachteile und Maßregelungen durch die Beteiligung am Arbeitskampf zu befürchten haben. Beide Seiten sind sich einig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Notdiensten gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet sind.

Jena, 






Erfurt,

___________________________


__________________________

Pro. Dr. med. Klaus Höffken



Kerstin Boldt

Ärztlicher Direktor




Geschäftsführerin

Universitätsklinikum Jena



 Marburger Bund, LV Thüringen

___________________________

Rudolf Kruse

Verwaltungsdirektor

Universitätsklinikum Jena 

